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TEIL B 
l. Höhenlage der Gebäude : 

Oberkante Erdgeschoßfußboden für 

eingasegoss ige 'Vohngebäude höohs tens o. 55 m 
mehrgeschossige ~ohngebäude höchstens 1.2o m 
eingeschossige Nich~ohngebäude höchstens o.2o m 

über z~eordneter ·Strass enverkehrsfläche. 
4~erschreitungen bis o.5o m als Ausnahme zulässig, 
wenn durch Geländeform, Oberflächen-oder Grund
wasserstand, 'nochwass argefahr oder Höhenlu.ge der 
'3 chmutzwuss erlei tung bad ingt. 

2. Einfriedigungen ( Hecken mit Schutzzaun ) 

An 
an 

den 
den 
bei 
bei 
bei 

Verkehrsflächen : bis o.8o m Höhe zulä.ss ig, 
seitlichen und rückwärtigen Grenzen : 
offener Bauweise bis l. ?o m zulä.ss ig, 
geschlossener B&.uweise bis o.8o m zul~sig, 
7:eilenbuuweise nicht zulässig. 


